
2025-010-039: Gewerk: Metall-Brandschutzdecke - Gesamtsanierung Dermatologie /
Geb. A11   / 1.BA (Bauteil 1-3 im EG und 1.OG)
VO: Sonstige Vergabeart: Öffentliche Ausschreibung

Bekanntmachung
 

Zur Angebotsabgabe / Teilnahme auffordernde Stelle
Bezeichnung Universitätsklinikum Bonn AöR
Kontaktstelle Stabsstelle Baurecht und Baubeschaffung
Zu Händen Bettina Holzem
Postanschrift Venusberg-Campus 1
Ort 53127 Bonn
Telefon 0228 / 287-13344
E-Mail baueinkauf@ukbonn.de

 

Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen
Elektronisch über diese Vergabeplattform: https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNY5YDPG7
Postalische Angebote oder Teilnahmeanträge sind nicht zugelassen

 

Bereitstellung der Vergabeunterlagen
Elektronisch über diese Vergabeplattform: https://www.evergabe.nrw.de/VMPSatellite/notice/CXPNY5YDPG7/documents

 

Art und Umfang der Leistung
Das Universitätsklinikum Bonn schreibt im Projekt: Gesamtsanierung Dermatologie / Geb. A1 / 1.BA (Bauteil 1-3 im EG und 1.OG)
 das Gewerk: "Metall-Brandschutzdecken" aus und es würde uns freuen, wenn Sie an dieser Ausschreibung teilnehmen würden.

Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die UVgO nicht zur Anwendung kommt. Allerdings soll der Vertrag auf Grundlage der
 VOB/B in Zusammenspiel mit den angehängten Besonderen Vertragsbedingungen Tariftreue und Mindestarbeitsbedingungen des
 Landes NRW geschlossen werden.
 

Art des Auftrags
Art der Bauleistung: Ausführung von Bauleistungen

 

Angaben über den Zweck der baulichen Anlage oder des
Auftrags, wenn auch Planungsleistungen gefordert werden
Erbringung von Planungsleistungen: Nein

Haupterfüllungsort
Bezeichnung Universitätsklinikum Bonn AöR
Postanschrift Venusberg-Campus 1
Ort 53127 Bonn

Ausführungsfristen
Bestimmungen über die Ausführungsfrist
siehe Besondere und zusätzliche Vertragsbedingungen für Bauleitungen 

 

Zuschlagskriterien
Niedrigster Preis

Nebenangebote
Nebenangebote werden nicht zugelassen.
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Angaben zu den Losen

Aufteilung des Auftrags in Lose: Nein
 

Befähigung und Erlaubnis zur Berufsausübung
siehe Vorgaben in den Vergabeunterlagen - Besondere Vertragsbedingungen ILO nach dem TVgG NRW / Besondere und
Zusätzliche Vertragsbedingungen für Bauleistungen;
Referenzliste und deren KO Kriterien
 

Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit
siehe Vorgaben in den Vergabeunterlagen - Besondere Vertragsbedingungen ILO nach dem TVgG NRW / Besondere und
Zusätzliche Vertragsbedingungen für Bauleistungen;
Referenzliste und deren KO Kriterien
 

Technische und berufliche Leistungsfähigkeit
siehe Vorgaben in den Vergabeunterlagen - Besondere Vertragsbedingungen ILO nach dem TVgG NRW / Besondere und
Zusätzliche Vertragsbedingungen für Bauleistungen;
Referenzliste und deren KO Kriterien
 

Sonstige
siehe Vorgaben in den Vergabeunterlagen - Besondere Vertragsbedingungen ILO nach dem TVgG NRW / Besondere und
Zusätzliche Vertragsbedingungen für Bauleistungen;
Referenzliste und deren KO Kriterien
 

Wesentliche Zahlungsbedingungen
siehe Besondere und Zusätzliche Vertragsbedingungen für Bauleistungen
 

Gegebenenfalls geforderte Sicherheiten
Bei Auftragssummen über 250.000 EUR netto ist eine Sicherheit für die Vertragserfüllung in Höhe von 5 % der Auftragssumme zu
leisten. Die für Mängelansprüche zu leistende Sicherheit beträgt 5 % der
Auftragssumme einschließlich erteilter Nachträge.

 
 
Schlusstermin für den Eingang der Angebote 03.12.2025 um 10:00 Uhr
Bindefrist des Angebots 28.01.2026

 

Zusätzliche Angaben
Hinweis zum Formblatt 221 (Preisermittlung bei Zuschlagskalkulation):

Das Formblatt 221 wird vom Auftraggeber ausschließlich zur Transparenz und Plausibilitätsprüfung der Angebotskalkulation

angefordert. Es dient nicht der Wertung und wird nicht Bestandteil des Vertrages. Die darin angegebenen Zuschlagssätze

(Baustellengemeinkosten, Allgemeine Geschäftskosten,

Wagnis und Gewinn) entfalten keine verbindliche Wirkung im Vertragsverhältnis. Bei späteren Nachtragsprüfungen oder

Preisfortschreibungen kann der Auftraggeber diese

Werte als Orientierungsgröße heranziehen, soweit sie nachvollziehbar und marktüblich sind. Maßgeblich für die Vergütung bleiben

die tatsächlich nachweisbaren Kosten und die Regelungen des § 2 VOB/B.
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